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 d) beschloss die Generalversammlung außerdem, dass die Regionalgruppen befugt sind, nach Ab-
lauf der ersten zweijährigen Amtszeit des Rates oder im Falle des Rücktritts eines Mitglieds des Rates so-
wie für die nachfolgenden Amtszeiten nach Unterrichtung des Präsidenten der Generalversammlung und 
des Rates durch die jeweilige Regionalgruppe neue Mitglieder des Rates zu nominieren; 

 e) ersuchte die Generalversammlung den Rat, seine erste Sitzung spätestens im Oktober 2013 ab-
zuhalten. 
 

Anlage 

Mitglieder des Rates des Zehnjahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster 

1. Vereinigte Republik Tansania 
2. Südafrika 
3. Japan/Republik Korea 
4. Bangladesch/Indonesien 
5. Rumänien 
6. Russische Föderation 
7. Chile 
8. Mexiko 
9. Deutschland/Finnland 
10. Schweiz 
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